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Regeste
Kündigung des Arbeitsverhältnisses
Erwägungen
E. 1
Gemäss § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 ist gegen Verfügungen und Entscheide des Regierungsrates die verwaltungsgerichtliche Beschwerde beim Kantonsgericht zulässig. Da weder ein Ausschlusstatbestand nach § 44 VPO noch ein spezialgesetzlicher Ausschlusstatbestand vorliegen, ist die Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde gegeben. Der Beschwerdeführer ist Adressat des angefochtenen Entscheids und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung. Da auch die übrigen formellen Voraussetzungen gemäss den §§ 43 ff. VPO gegeben sind, ist auf die vorliegende Beschwerde einzutreten.
E. 2
Mit der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde können gemäss § 45 Abs. 1 lit. a und b VPO Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitung, Unterschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden. Die Beurteilung der Angemessenheit ist dem Kantonsgericht dagegen - abgesehen von hier nicht vorliegenden Ausnahmefällen - untersagt (§ 45 Abs. 1 lit. c VPO).
E. 3
Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob sich das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien infolge eines Unterbruchs der Kündigungsfrist durch eine Sperrfrist verlängert hat und die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer Lohn für den Monat Juni 2021 schuldet. 4.1 Im angefochtenen Entscheid führt die Vorinstanz aus, dass im vorliegenden Fall eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vereinbart worden sei. Zudem sei der Beschwerdeführer seit Ende März 2020 freigestellt gewesen. Unter diesen Voraussetzungen und der im Vergleich zur Kündigungsfrist und zur Dauer der Freistellung kurzen Arbeitsunfähigkeit erweise sich der Antrag auf Verlängerung der Kündigungsfrist als rechtsmissbräuchlich. 4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er vom 17. bis 19. Februar 2021 sowie vom 14. bis 18. April 2021 und damit während der Kündigungsfrist krank gewesen sei. Die Kündigungsfrist vom Dezember 2020 bis Ende Mai 2021 verlängere sich durch die 8-tägige Krankheit um einen Monat auf Ende Juni 2021. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung komme die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses auch bei Kurzabsenzen zum Tragen und Rechtsmissbrauch werde nur in ausserordentlichen Fällen angenommen. Bei ihm handle es sich um einen über 60-jährigen Mitarbeiter, für welchen sich die Stellensuche gerichtsnotorisch als besonders schwierig darstelle. Es sei zu berücksichtigen, dass er zwar ab März 2020 freigestellt gewesen sei. Die Freistellung sei jedoch unter dem Vorwand erfolgt, seine Rückkehr an den Arbeitsplatz zu planen, und er habe sich daher bis Ende November 2020 noch in ungekündigter Stellung befunden. Demzufolge habe er keinen Anlass gehabt, sich zu bewerben. Die Freistellung vor der Kündigung im Zeitraum März bis November 2020 sei demzufolge für die Verlängerung der Kündigungsfrist bzw. den Rechtsmissbrauch unbeachtlich. Nach der Argumentation der Vorinstanz wäre es immer rechtsmissbräuchlich, wenn sich ein Mitarbeiter nach einer Erkrankung von etwas mehr als einer Woche entsprechend dem klaren Gesetzeswortlaut auf die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses berufen würde, wenn die Kündigungsfrist sechs Monate und die Kündigung unter Freistellung erfolge. Mit der zweimaligen Erkrankung von zusammen acht Tagen sei die Erkrankung nicht so kurz gewesen, dass diese keinen Einfluss auf die Bewerbungen gehabt habe, insbesondere, weil sich die Krankheiten eher gegen Ende des Arbeitsverhältnisses und somit in der entscheidenden Phase betreffend Bewerbungen ereigneten. Er sei während der Kündigungsfrist besonders schutzbedürftig gewesen, da er sich erst kurz vor der Kündigung im November 2020 von einer schweren und langwierigen Erkrankung erholt habe. Zudem sei die Kündigung - wie dies der Regierungsrat festgestellt habe - in hohem Mass missbräuchlich gewesen, was weiter zu seiner Belastung geführt und seine Fähigkeit, sich zu bewerben, beeinträchtigt habe, vor allem, weil er zahlreiche berechtigte Rechtsverfahren habe einleiten müssen. Somit sei die Berufung auf die Verlängerung der Kündigungsfrist im vorliegenden Fall nicht rechtsmissbräuchlich. Selbst wenn angenommen werden müsste, dass die Verlängerung des Arbeitsverhältnisses auf das Ende des nächsten Monats rechtsmissbräuchlich wäre, müsste mindestens eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses um die acht effektiven Krankheitstage erfolgen, was immer noch einem Lohn zuzüglich Schadenersatz in der Höhe von Fr. 5'324.70 entsprechen würde. 4.3 In ihrer Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, dass der Beschwerdeführer seit dem 23. März 2020 freigestellt gewesen sei und die Freistellung mit der sorgfältigen Planung eines möglichen Wiedereintritts des Beschwerdeführers begründet worden sei. Überdies sei der Firma C.____ der Auftrag eines Newplacement erteilt worden. Vor diesem Hintergrund habe der Beschwerdeführer nicht unbesehen von einer Weiterführung des Arbeitsverhältnisses ausgehen dürfen. Selbst wenn der Beschwerdeführer während seiner Freistellung von März 2020 bis November 2020 mit einer Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses hätte rechnen dürfen, sei zu berücksichtigen, dass er während der gesamten sechsmonatigen Kündigungsfrist freigestellt gewesen sei. Somit habe er seit der Kündigungsverfügung vom 24. November 2020 bis zum Ende der Kündigungsfrist Ende Mai 2021 mehr als genügend Zeit für die Suche einer neuen Arbeitsstelle gehabt. Dabei würden die acht Krankheitstage nicht massgeblich ins Gewicht fallen, insbesondere unter Beachtung des Umstands, dass die erste Erkrankung im Februar 2021 und demzufolge auch nicht gegen Ende der Kündigungsfrist zu liegen komme. Die beiden Erkrankungen seien zudem je für sich so kurz gewesen, dass sie den Beschwerdeführer nicht übermässig an der Arbeitssuche gehindert hätten. Bereits ab dem 19. April 2021 sei der Beschwerdeführer wieder arbeitsfähig gewesen und folglich habe er noch eineinhalb Monate für die Stellensuche zur Verfügung gehabt. Überdies beziehe sich die festgestellte Rechtsmissbräuchlichkeit der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verlängerung der Kündigungsfrist nicht nur auf die Verlängerung der Kündigungsfrist auf den nächstmöglichen Kündigungstermin, sondern auch auf eine allfällige Verlängerung der Kündigungsfrist um die effektiven Krankheitstage. 5.1 In § 1 regelt das Personalreglement der Einwohnergemeinde B.____ (Personalreglement) vom 18. September 2013 das Anstellungsverhältnis für alle Mitarbeitenden der Gemeinde B.____ sowie die Stellung und Besoldung von kommunalen Behördenmitgliedern, Organen und Trägern nebenamtlicher Funktionen (Abs. 1). Soweit das Personalreglement nichts anderes bestimmt, gelten subsidiär die Bestimmungen des Obligationenrechts. § 51 Personalreglement enthält Bestimmungen zum Kündigungsschutz und legt fest, dass Arbeitnehmende bei ganzer oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfall während zwölf Monaten vor Kündigung geschützt sind (Abs. 1) und sich die Entlöhnung während dieser Zeit nach § 33 Personalreglement richtet (Abs. 2). Nach Absatz 3 ist die betroffene Person vor Erlass jeder Kündigung anzuhören und im Übrigen gelten die Art. 336 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil, Obligationenrecht [OR]) vom 30. März 1911. Art. 336c Abs. 1 lit. b OR sieht eine Sperrfrist bei Krankheit vor und bestimmt, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit nicht kündigen darf, während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen. Demnach sind gemäss Personalreglement die Sperrfristen bei einer Kündigung zur Unzeit nach der Probezeit wirksam und entsprechen abgesehen von der Länge der Sperrfristen der Regelung von Art. 336c Abs. 1 lit. b OR. 5.2 Der Beschwerdeführer wurde während der laufenden Kündigungsfrist krank, was nicht in Abrede gestellt wird. Das Personalreglement enthält keine Bestimmung, welche die Folgen für den Fall des Eintritts eines Sperrfristentatbestands nach bereits erklärter Kündigung festhält. Nach Art. 336c Abs. 2 OR ist eine Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, nichtig. Tritt die Sperrfrist - wie vorliegend - während laufender Kündigungsfrist ein, wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt ( Denis G. Humbert/André Lerch , in: Portmann/von Kaenel [Hrsg.], Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zürich/Basel/Genf 2018, R. 11.130). Das Gesetz legt dabei keine Mindestdauer der Arbeitsunfähigkeit fest. Aus Art. 336c Abs. 2 OR wird deutlich, dass der Lauf der Kündigungsfrist bei jeder der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen stillsteht, soweit die Sperrfrist in die Kündigungsfrist fällt. Es ist unbestritten, dass auch Kurzabsenzen vom Wortlaut des Absatzes 2 von Art. 336c OR erfasst werden (vgl. BGE 115 V 437 E. 3d). Demzufolge kommt die Sperrfristenregelung vorliegend grundsätzlich zur Anwendung und eine generelle Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 336c Abs. 2 OR ist bei Kurzkrankheiten somit nicht haltbar. 5.3 Die Kündigungsfrist wird gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung von ihrem Endtermin her berechnet (BGE 115 V 437 E. 3). Nach dem Ablauf der Sperrfrist verlängert sich die Kündigungsfrist um den in die Sperrfrist gefallenen Anteil (BGE 121 III 107); fällt das Ende der dergestalt verlängerten Kündigungsfrist nicht mit dem für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses geltenden Endtermin (etwa dem Monatsende) zusammen, verlängert sie sich bis zum nächsten Endtermin (Art. 336c Abs. 3 OR; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [PB.2001.00016] vom 10. Juni 2003, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 104/2003 S. 185, insb. S. 215 ff.). Das System der Rückwärtsrechnung vom Endtermin verbunden mit der Erstreckung auf den nächstfolgenden Endtermin nach Art. 336c Abs. 3 OR führt dazu, dass bereits ein Sperrfristentatbestand von einem Tag zu einer Erstreckung um einen ganzen Monat führen kann. Stossend kann vor allem sein, wenn der bewusst frühzeitig kündigende Arbeitgeber wegen einer Kurzkrankheit in der Kündigungsfrist nochmals einen ganzen Monat Lohn zu bezahlen hat. Jede noch so kurze krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit während der Kündigungsfrist unterbricht diese und führt zu deren Verlängerung. Das Bundesgericht bezeichnete dies als vom Gesetzgeber so gewollt, wobei in krassen Fällen, z.B. bei einer eintägigen Krankmeldung, das unbefriedigende Ergebnis gegebenenfalls über den Rechtsmissbrauch (Art. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB] vom 10. Dezember 1907) korrigiert werden müsse (BGE 115 V 437 E. 3d; BGE 125 III 257 E. 2.a; Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph , in: Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Auflage, Zürich 2012, N 3 zu Art. 336c OR). Gleiches müsse gelten bei einem Arbeitnehmer, der nur kurz erkrankt und in der freiwillig verlängerten "Stellensuchfrist" bereits wieder eine Stelle gefunden habe. Ob sich die Geltendmachung des Rechts als rechtsmissbräuchlich erweist, ist aufgrund der konkreten Umstände im Einzelfall zu beurteilen. Lehre und Rechtsprechung haben hierzu bestimmte Fallgruppen erarbeitet (BGE 125 III 257 E. 2a). Das Bundesgericht setzt die Hürde für die Annahme von Rechtsmissbrauch allerdings hoch an. So bejahte es die Sperrfristenwirkung in einem Fall einer kurzen Krankheit von zwei Tagen, welche erst noch auf die Weihnachtstage fiel, und erwog unter anderem, dass der Wortlaut von Art. 336c OR nicht zwischen Arbeits- und Feiertagen unterscheide (Urteil des Bundesgerichts 4D_6/2009 vom 7. April 2009; Streiff/von Kaenel/Rudolph , a.a.O., N 3 zu Art. 336c OR). Das erwähnte Urteil, in welchem die Sperrfristenwirkung bei einer bloss zweitägigen Krankheit über die Weihnachtsfeiertage bejaht wurde, zeigt, wie hoch die Hürde für die Annahme von Rechtsmissbrauch durch das Bundesgericht angesetzt wird (vgl. Humbert/Lerch , a.a.O., Rz. 11.149). Die kantonale Praxis ist heterogen; die Geltendmachung der Sperrfrist ist aber nicht bereits deshalb rechtsmissbräuchlich, weil die Krankheit nur kurz war. In die Abwägung floss z.B. ein, ob der Arbeitnehmer freigestellt war, ob er ohnehin eine verlängerte Kündigungsfrist zur Verfügung hatte, ob die Arbeitsunfähigkeit gegen Ende der Kündigungsfrist eintrat und ob der Arbeitnehmer bereits eine neue Stelle hatte ( Streiff/von Kaenel/Rudolph , a.a.O., N 3 zu Art. 336c OR m.w.H.). Weiter werden bei der Beurteilung die Dauer der Kündigungsfrist im Verhältnis zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder etwa eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt ( Humbert/Lerch , a.a.O., Rz. 11.151). Sinn und Zweck der Kündigungsschutzbestimmung von Art. 336c Abs. 2 OR besteht darin, dass dem gekündigten Arbeitnehmer trotz zeitweiliger Arbeitsunfähigkeit eine ungekürzte Kündigungsfrist garantiert werden soll, damit er in der Lage ist, sich nach einer neuen Stelle umzusehen; dem Arbeitnehmer ist daher insbesondere während der Schlussphase des bisherigen Arbeitsverhältnisses die Möglichkeit der Stellensuche zu gewährleisten (BGE 115 V 437 E. 3b; Urteil des Verwaltungsgerichts St. Gallen [K 2004/3] vom 14. September 2004 E. 2.d).
E. 6
Zu prüfen ist somit, ob die Anrufung dieses Rechts im vorliegenden Fall einen offenbaren Missbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Dem Beschwerdeführer wurde im November 2020 per 31. Mai 2021 gekündigt. Wenn die Vorinstanz ausführt, dass das Arbeitsverhältnis gemäss Personalreglement (§ 48 Abs. 1 lit. c) ab dem zweiten Anstellungsjahr in der Regel mit einer Frist von drei Monaten auf ein Monatsende gekündigt werden könne und dem Beschwerdeführer somit eine längere Kündigungsfrist gewährt worden sei, übersieht sie, dass vorliegend eine Kündigungsfrist von sechs Monaten vertraglich vereinbart worden war (vgl. Arbeitsvertrag vom 7./15. Januar 2014; vgl. § 48 Abs. 2 Personalreglement). Eine verlängerte Kündigungsfrist im Sinne der Rechtsprechung liegt nur dann vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer freiwillig eine Kündigungsfrist gewährt, welche länger ist als diejenige, die vertraglich vereinbart wurde. Demzufolge wurde die Kündigungsfrist im vorliegenden Fall nicht verlängert, sondern das Arbeitsverhältnis schlicht unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist aufgelöst. Unter Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. E. 5.4 hiervor) ist auch die Dauer der Krankheit nicht signifikant kurz. Der Beschwerdeführer war insgesamt acht Tage krank und mit Blick auf die Kasuistik kann gestützt auf diesen Umstand nicht auf eine rechtsmissbräuchliche Rechtsausübung geschlossen werden. Schliesslich begründet die Vorinstanz die Annahme des Rechtsmissbrauchs im vorliegenden Fall mit der Freistellung des Beschwerdeführers ab März 2020. Die Freistellung ab März 2020 erfolgte unter dem Hinweis, dass der Wiedereinstieg des Beschwerdeführers sorgfältig geplant werden müsse. Überdies befand sich der Beschwerdeführer in diesem Zeitpunkt unbestritten in einem ungekündigten Anstellungsverhältnis. Demzufolge hatte er keinen Anlass, sich während diesem Zeitraum zu bewerben, weshalb dieser Zeitraum für die Beurteilung des Rechtsmissbrauchs nicht massgeblich sein kann. Demgegenüber darf die Freistellung während der Kündigungsfrist bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit der Geltendmachung der Sperrfrist berücksichtigt werden, wobei auch hier gilt, dass allein aufgrund des Umstands, dass der Beschwerdeführer während der Kündigungsfrist von sechs Monaten freigestellt war, gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung noch kein Rechtsmissbrauch angenommen wird. Die Freistellung stellt nur ein Kriterium dar, welches bei der Beurteilung einer allenfalls rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung des Rechts zu berücksichtigen ist. Vorliegend ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer eine Kaderstelle in der öffentlichen Verwaltung besetzte. Es ist notorisch, dass der Such- und Bewerbungsprozess bei Kaderstellen in der öffentlichen Verwaltung eine sorgfältige Suche, Evaluation und Überprüfung der Kandidierenden erfordert und deshalb länger dauert. Dies war offensichtlich auch der Grund für die vertragliche Vereinbarung einer längeren Kündigungsfrist. Je länger die Stellenbesetzung bzw. Stellensuche dauert, desto mehr Zeit benötigt die stellensuchende Person in der Konsequenz. Vor diesem Hintergrund fällt eine Stellensuchverhinderung von acht Tagen ins Gewicht. Hinzu kommen vorliegend das Alter des Beschwerdeführers und die vorangegangenen längeren gesundheitlichen Probleme, welche die Suche nach einer entsprechenden Stelle erschweren. Angesichts der vorliegenden Kündigungsumstände (mehrfache Verletzung des rechtlichen Gehörs, zunächst Freistellung mit der Begründung eines sorgfältig geplanten Wiedereinstiegs) kann nicht von einem wohlwollenden Arbeitgeber ausgegangen werden, was allenfalls bei der Beurteilung der Rechtmässigkeit der Geltendmachung der Sperrfrist hätte einfliessen können (vgl. E. 5.3). Nach dem Gesagten und unter Berücksichtigung des Umstands, dass das Bundesgericht die Hürde bei der Annahme von Rechtsmissbrauch hoch ansetzt, erweist sich die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verlängerung der Kündigungsfrist nicht als rechtsmissbräuchlich. Damit ist die Beschwerde in diesem Punkt gutzuheissen und die Kündigungsfrist verlängert sich auf Ende Juni 2021.
E. 7
Der Beschwerdeführer beantragt weiter, dass die Beschwerdegegnerin den Lohn für Juni 2021 in der Höhe von Fr. 20'663.--, davon Fr. 17'977.45 brutto und Fr. 2'685.50 netto, nachzuzahlen habe. Der Beschwerdeführer begründet die Höhe der beantragten Lohnnachzahlung nicht. Unabhängig davon kann das Kantonsgericht aufgrund des Rückweisungsentscheids der Vorinstanz im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nicht darüber befinden. Der Regierungsrat wies die Angelegenheit betreffend eine Lohnerhöhung für die Jahre 2020 und 2021 an die Gemeinde zurück (Dispositiv-Ziffer 2 des RRB Nr. 1600 vom 1. November 2022). Die Gemeinde wird bei ihrem Entscheid über eine allfällige Lohnerhöhung für die Jahre 2020 und 2021 auch über die Lohnhöhe für Juni 2021 zu befinden haben. Aus diesem Grund ist die Angelegenheit in diesem Punkt an die Gemeinde zum neuen Entscheid zurückzuweisen. 8.1 Es bleibt noch über die Kosten zu befinden. Gemäss § 20 Abs. 1 VPO ist das Verfahren vor dem Kantonsgericht kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt (§ 20 Abs. 3 VPO). Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- sind demzufolge der Vorinstanz aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.-- ist dem Beschwerdeführer zurückzuerstatten. 8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann für den Beizug eines Anwalts oder einer Anwältin eine angemessene Parteientschädigung zu Lasten der Gegenpartei zugesprochen werden. Ausgangsgemäss ist dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zuzusprechen, welche vorliegend zulasten der Vorinstanz zu gehen hat. Der in der Honorarnote vom 9. März 2023 geltend gemachte Aufwand von 3.66 Stunden erweist sich als angemessen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers weist in seiner Honorarnote einen Stundenansatz von Fr. 280.-- aus. Dieser Stundenansatz erscheint überhöht und ist praxisgemäss auf einen Ansatz von Fr. 250.-- zu kürzen (vgl. § 3 Abs. 1 der Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte [Tarifordnung] vom 17. November 2003). Auslagen macht er keine geltend. Daraus ergibt sich eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 987.30 (3.66 Stunden à Fr. 250.--, zuzüglich MWST), welche von der Vorinstanz auszurichten ist. Demgemäss wird erkannt: ://: 1. In Gutheissung der Beschwerde wird Ziffer 2 des Regierungsratsbeschlusses Nr. 1600 vom 1. November 2022, soweit die beantragte Verlängerung der Kündigungsfrist abgewiesen wurde, aufgehoben und die Angelegenheit zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Einwohnergemeinde B.____ zurückgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'500.-- werden dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. 3. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 987.30 (inkl. MWST) zu bezahlen. Vizepräsident Gerichtsschreiberin
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